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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebäudeteil

eingebaute 
Beleuchtung

Zusatz-
heizung

! Sonstiges:!! Warmwasser ! Kühlung! Lüftung!

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Stromverbrauchskennwert

Durchschnitt

KennwertWarmwasserHeizungbisvon

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²⋅a) 
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)Klima-

faktor

Anteil 
Warmwasser 

[kWh]

Ernergie-
verbrauch

[kWh]

ZeitraumEnergieträger

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Heizenergieverbrauchskennwert (einschließlich Warmwasser)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

%

%

%

Sonderzonen

Erläuterungen zum Verfahren

1) veröffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie

Gebäudekategorie 
oder Nutzung, 
ggf. mit Prozentanteil

Gebäudenutzung

bis von 
Kennwert 

[kWh/(m²·a)] 
Ablesewert

[kWh]

Zeitraum 

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekühlte Nettogrundfläche. Der tatsächliche Verbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen 
des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

Verbrauchserfassung – Strom

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie 
für Strom 1)

Dieses Gebäude:

kWh/(m²·a)

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie 
für Heizung und Warmwasser 1)

≥10009008007006005004003002001000

≥10009008007006005004003002001000

Dieses Gebäude:

kWh/(m²·a)


